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Bodenrichtwertkarte
Steinheim-Kleinbottwar
Stichtag 01.01.2022

Legende
BRW-Zonen Steinheim-Kleinbottwar
Zonennummer, Bodenrichtwert, Name der BRW-Zone

10171360, 585,00 €/m ², Paul-Alding er-Straße
10171370, 530,00 €/m ², Kleinfelderstraße
10171380, 615,00 €/m ², Götzenberg straße
10171390, 585,00 €/m ², Hinter den Sc h loßg ärten
10172300, 530,00 €/m ², Kelter
10172310, 530,00 €/m ², Sc h aub eck
10172320, 470,00 €/m ², Forsth ofstraße
10172330, 440,00 €/m ², Rath aus
10172340, 530,00 €/m ², Am  Friedh of
10172350, 560,00 €/m ², An der Bottwar
10175010, 310,00 €/m ², Sc h eib enäc ker

BRW-Zonen Steinheim-Kleinbottwar - Außenbereich
Name der BRW-Zone: Bodenrichtwert, (Zonennummer)

Acker: 3,00 €/m ², (10177110)
Aussiedlerh öfe / Hofstellen (nur Woh nb ebauung ): 115,00 €/m ², (10178300)
Forsth of: 235,00 €/m ², (10178100)
Gartenland (Kleing artenland/Kräuterg arten): 5,00 €/m ², (10177610)
Grünland (Wiese): 0,75 €/m ², (10177210)
O b stb aum wiese: 4,00 €/m ², (10177620)
Unland: 0,50 €/m ², (10177310)
Wald oh ne Baum b estand: 1,00 €/m ², (10177510)
Weinb erg  oh ne Bestoc kung : 3,00 €/m ², (10177410)

Verwaltungsgrenzen
Grenze der Gem einde
Grenze der Gem arkung
Grenze der Flur

Weitere Erläuterungen bzw. Begriffsdefinitionen sind der Anlage zur Bodenrichtwertkarte zu entnehmen.
Unerlaubte Vervielfältigung ist unter Berufung auf das Urheberrecht untersagt.

´erstellt: LRA LB | FB25 | GIS-Kom pZ 
Datum : 14.06.2022
Geob asisdaten © Landesam t für Geoinform ation
und Landentwic klung  Baden-Württem b erg , www.lg l-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19
Stand: 10/2021

1:2.000Maßstab

Zeichenerklärung:
 585,00 / B / ebf / 10171360 

W

585,00
B
ebf
10171360
W

Bodenric h twert in €/m ² Grundstüc ksfläc h e
Entwic klung szustand (B = baureifes Land / E = Bauerwartung sland / R = Roh b auland)
Ersc h ließung szustand (eb f = ersc h ließung sb eitrag sfrei, v oll ersc h lossen /
eb pf = ersc h ließung sb eitrag spflic h tig )
Bodenric h twert-Zonennum m er
Art der baulic h en Nutzung  (W = Woh nb aufläc h e / M = gem isc h te Baufläc h e /
G = gewerb lic h e Baufläc h e)



 
 
Erläuterungen zu den Bodenrichtwerten des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses Bottwartal und Umgebung (Stichtag 01.01.2022) 

 

Gesetzliche Bestimmungen 

Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Abs.5 BauGB vom zuständigen 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach den Bestimmungen der 
Gutachterausschussverordnung des Landes Baden-Württemberg, des 
Baugesetzbuches, der ImmoWertV 2021 (gültig ab 2022) sowie der 
Bodenrichtwertrichtlinie 2011 ermittelt. Die aktuellen Bodenrichtwerte wurden zum 
Stichtag 01.01.2022 ermittelt und am 31.05.2022 beschlossen.  

 

Begriffsdefinition Bodenrichtwert 

Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert des Bodens in € / m² für eine 
Mehrheit von Grundstücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und 
Wertverhältnisse innerhalb einer Bodenrichtwertzone vorliegen. Er bezieht sich auf 
Grundstücke mit gebietstypischen Eigenschaften. Verkehrswerte können im Einzelfall 
nur durch Gutachten ermittelt werden. 

Bodenrichtwerte wurden für bebautes und baureifes Land sowie landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, Bauerwartungs- und Rohbauland ermittelt. Die Bodenrichtwerte 
werden in überwiegend bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt, der sich ergeben 
würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären. Bodenrichtwerte beziehen sich 
grundsätzlich auf altlastenfreie und abgabenfreie Grundstücke. Soweit es sich um 
abgabenpflichtige Bodenrichtwerte (z.B. Bauerwartungs- und Rohbauland) handelt, 
sind diese gekennzeichnet.  

Für Grundstücke, die in Sanierungsgebieten liegen, sind die städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen nicht berücksichtigt. Hier sind die entsprechenden 
Bewertungsansätze zu beachten. 

Eventuelle Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von der Mehrheit der 
Grundstücke in der Bodenrichtwertzone hinsichtlich der wertbestimmenden Merkmale 
(z. B. Lage, Art und Maß der Nutzung, Form, Immissionseinflüsse, 
Erschließungszustand, der beitrags- und abgabenrechtliche Zustand etc.) bewirken 
entsprechende Abweichungen vom Bodenrichtwert und sind bei der Ermittlung des 
Verkehrswertes (Marktwert) des zu bewertenden Grundstücks zu berücksichtigen. 

Für Grundstücke, die im Grenzbereich zweier oder mehrerer Bodenrichtwertzonen 
liegen, ist eine sachverständige Ableitung von Bodenwerten unter Berücksichtigung 
der wertbeeinflussenden Umstände auch über Bodenrichtwertzonen hinweg 
notwendig. Selbiges gilt auch für Grundstücke, die in 2 Bodenrichtwertzonen liegen. 

Die Bodenrichtwertzonen wurden vom Gemeinsamen Gutachterausschuss in freier 
Würdigung von Art und Maß der baulichen Nutzung, den Immissionseinflüssen sowie 
der Lage festgelegt.  

Die Bodenrichtwerte gelten nicht für die in einer Richtwertzone gelegenen 
Verkehrsflächen sowie etwaige Grundstücksflächen, die baurechtlich nicht nutzbar 



 
 
sind. Die Zonen enthalten auch nicht marktfähige Grundstücke, also Flächen, die 
ausschließlich dem Gemeinbedarf dienen, öffentliche Grün- und Spielplatzflächen  
sowie Ver- und Entsorgungsflächen (z. B. Stromumspannstationen) und evtl. 
Nutzungsarten, die ganz oder teilweise der Kategorie „sonstige Flächen“ (z.B. 
Schutzgebiete und etwaige Überschwemmungs- oder Hochwasserflächen, etc.) 
zuzuordnen sind. Hier findet der Richtwert auch keine Anwendung. Verkehrswerte 
solcher Grundstücksflächen bzw. Grundstücksteilflächen sind im Einzelfall individuell 
sowie sach- und marktgerecht zu ermitteln. 

Für Bauerwartungs- bzw. Rohbaulandflächen wurde der Bodenrichtwert ausgehend 
vom Planungs- und Entwicklungsstatus zum Stichtag sowie der Lage festgelegt. 

 

Flächen der Landwirtschaft und Außenbereiche 

Die Bodenqualitäten sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses (Gemarkungsgebiet)  unterschiedlich. Daher war es dem 
Gemeinsamen Gutachterausschuss nicht möglich, aus den vorliegenden 
Kaufpreisdaten Wertabhängigkeiten von der Grünland- bzw. Ackerzahl der 
Bodenschätzung zu ermitteln. Abweichungen durchschnittlicher 
Grundstücksmerkmale (z. B. Acker-/Grünlandzahl, Waldschatten, Hofentfernung, 
Flächennachfrage, Schutzgebiet) sind, sofern im Einzelfall erforderlich, 
sachverständig zu würdigen.  

Die Differenzierung des Außenbereichs erfolgt in unbebaute Flächen (Acker, 
Grünfläche, Unland, Weinberg, Wald, Gartenland) sowie bebaute Flächen. 

Bodenrichtwerte für Grünflächen wurden unterteilt in Wiesen (reine Mähwiesen / 
landwirtschaftliche Ertragsflächen), Obstbaumwiesen (eher im Fokus des privaten 
Käufers – keine landwirtschaftlichen Ertragsflächen) sowie private Grünflächen 
innerorts (Bauverbot und daher untergeordnet zu Baulandflächen). 

Bodenrichtwerte für Weinberge werden lediglich ohne die Bestockung ausgewiesen, 
da die Bestockung (Alter und Art) erheblich auf den Marktwert einwirkt. 

Bodenrichtwerte für Waldflächen werden lediglich ohne Baumbestand ausgewiesen, 
da der Baumbestand (Alter und Art) erheblich auf den Marktwert einwirkt. 

Unter Gartenland sind Kleingärten bzw. Kräutergärten gemeint, die zum 
überwiegenden Anbau von Obst und Gemüse für den Eigenbedarf genutzt werden. 

Bebaute Flächen im Außenbereich unterteilen sich in Wochenendhausgebiete, 
Gartenhausgebiete, Splittersiedlungen / Weiler, Bebauung im Außenbereich und 
Hofstellen / Aussiedlerhöfe. Wochenendhausgebiete und Gartenhausgebiete sowie 
Kleingartenanlagen werden in der Bodenrichtwertkarte mit dem Zonenverlauf gemäß 
Bebauungsplan bzw. Flächennutzungsplan dargestellt. Für Grundstücke, die 
außerhalb dieser dargestellten Zonen liegen, sind die Bodenrichtwerte nicht 
anwendbar. Für diese Grundstücke ist die Legalität der Bebauung zu prüfen 
(Landschaftsschutz, Naturschutz usw.). Für Hofstellen / Aussiedlerhöfe bezieht sich 
der Bodenrichtwert lediglich auf den Anteil der Wohnbebauung, d.h. das 5-fache der 
bebauten Fläche des nicht land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebäudes 
(insbesondere Wohngebäude). 



 
 
 

Flächen in Gewerbegebieten 

Bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte innerhalb von Gewerbegebieten wurden 
differenzierte Nutzungsarten innerhalb der jeweiligen Bodenrichtwertzone 
berücksichtigt (z.B. Gewerbe mit Wohncharakter, Gewerbe mit Infrastrukturaspekten 
oder produzierendes Gewerbe). 

 

Weiteres 

Straßenabschnitte und Brückenbauten, die sich in der Planung oder im Bau befinden, 
sind durch eine vereinfachte grafische Darstellung in den Bodenrichtwertkarten 
berücksichtigt. Als Datenbasis dienten Angaben des Landratsamtes Ludwigsburg.   

 

Haftungsausschluss 

Ansprüche gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs-, den 
Landwirtschaftsbehörden oder dem Gemeinsamen Gutachterausschuss bzw. dessen 
Geschäftsstelle selbst, können weder aus den Bodenrichtwerten, den Abgrenzungen 
der Bodenrichtwertzonen, noch aus den sie beschreibenden Attributen abgeleitet 
werden. 
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